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Auszug aus dem Protokoll des Stadtrats von Zürich 
 
vom 14. März 2018  
 
206. 
Finanzverwaltung, Organisatorische Neuzuordnung der städtischen Fahrzeug-
kommission und weitere Anpassungen 
 
IDG-Status: öffentlich  

1. Ausgangslage und Zweck 

Mit STRB Nr. 2191/2004 wurde die städtische Fahrzeugkommission als beratende Kommis-
sion geschaffen. Sie berät den Stadtrat und die Dienstabteilungen in Fragen der Flotten- und 
Beschaffungsstrategie, der Fahrzeugbeschaffung, des Fahrzeugbetriebs und -unterhalts so-
wie der Fahrzeugverwertung. Die Fahrzeugkommission steht unter der Leitung des Vorstehers 
des Departements der Industriellen Betriebe (VIB), weitere Mitglieder der Kommission vertre-
ten vorab jene Dienstabteilungen, die einen vergleichsweise hohen Fahrzeugbestand aufwei-
sen.   
Die Kommission ist anerkannt und mit ihren 15 Mitgliedern breit abgestützt. Der Stadtrat hat 
mit STRB Nr. 1081/2016 die aktualisierte Fahrzeugpolitik genehmigt.  
Die allgemeine Situation im städtischen Fahrzeugmanagement, vor allem auch mit Blick auf 
die Bedeutung des Beschaffungswesens, hat sich über die Jahre verändert. In diesem Zusam-
menhang und aufgrund der Tatsache, dass es sich um eine Querschnittsthematik handelt, soll 
die Zuständigkeit für die Kommission mit Beginn der neuen Legislatur im Frühjahr 2018 in das 
Finanzdepartement verschoben werden.  
2. Die Bedeutung der Kommission 
Die neun Departemente der Stadtverwaltung verfügen zurzeit über 2190 Personenwagen, 
leichte oder schwere Nutzfahrzeuge und Spezialfahrzeuge wie Traktoren oder grosse Rasen-
mäher (ausgenommen sind Fahrzeuge im Liniendienst der Verkehrsbetriebe, Motorräder, An-
hänger oder Boote, Stand Ende 2017) und verschiedene Werkstätten. Angesicht der finan-
ziellen und ökologischen Implikationen ist eine Koordination und Abstimmung im Rahmen  
einer durch den Stadtrat verabschiedeten Fahrzeugpolitik unabdingbar. Im Zentrum stehen die 
Beschaffung, die Wartung und die Nutzung der in der Verwaltung im Einsatz stehenden Fahr-
zeuge. Dabei orientiert sich die Fahrzeugpolitik u. a. an den Vorgaben einer nachhaltigen Ent-
wicklung und gibt normative Ziele vor.  
Die Fahrzeugpolitik und die Wegleitung zur Fahrzeugpolitik sind verbindlich. Departements- 
oder dienstabteilungsspezifische Regelungen müssen sich in diesem Rahmen bewegen.  
Mit STRB Nr. 2191/2004 wurde u. a. stipuliert, die Kommission «funktioniere als Kompetenz-
zentrum» und sie sei «Anlaufstelle und Informationsdrehscheibe der Stadt für Fahrzeugfra-
gen». In der Praxis erwies sich die Kommission allein jedoch als zu schwerfälliges Gremium 
und konnte dieser Pflicht nur ungenügend nachkommen. Deshalb wurde 2008 ein Fahrzeug-
Kompetenzzentrum mit einem Mitarbeiter geschaffen. Dieser rapportiert direkt dem Präsiden-
ten der Fahrzeugkommission. Das Kompetenzzentrum nimmt sich den operativen Fragen der 
Fahrzeugfachleute aller Dienstabteilungen an, stellt die Koordination sicher und amtet als  
Informationsdrehscheibe. Ergänzend zu diesen beratenden und koordinativen Aufgaben führt 
das Fahrzeug-Kompetenzzentrum mit Blick auf die Einhaltung der Fahrzeugpolitik ein Control-
ling und erstellt zuhanden der Kommission ein Reporting.  
 



 

206/14.03.2018  2 

Es darf auch als Verdienst der Kommission bezeichnet werden, dass heute u. a. 
– eine breit abgestützte, vom STR verabschiedete Fahrzeugpolitik umgesetzt wird, 
– Rahmenverträge mit den wichtigsten Fahrzeugimporteuren abgeschlossen wurden, 
– ein aussagekräftiges Controlling (Auswertungen für jedes Fahrzeug) geführt wird, 
– das Gros der Fahrzeuge effizient und marktgerecht über die Plattform Carauktion veräus-

sert wird, 
– die Beschaffung von Fahrzeugen (<3,5 t) mit alternativen Antriebsformen aktiv vorange-

trieben wird und  
– die Zusammenarbeit der Fahrzeugverantwortlichen in der Stadt verbessert werden 

konnte.  
3. Zukunft der Fahrzeugkommission 
Die heutige Organisation hat sich bewährt. Als Kommission des Stadtrats hat sie die erforder-
liche Autorität, um die formulierte Politik umzusetzen. An zwei Sitzungen im Jahr werden 
aktuelle Themen diskutiert, Informationen ausgetauscht und entsprechende Entscheide ge-
fällt. 
Als wertvoll erweist sich die Schaffung des Fahrzeug-Kompetenzzentrums. Die Fahrzeugver-
antwortlichen der Dienstabteilungen haben eine kompetente, zentrale Ansprech-, Beratungs- 
und Koordinationsstelle. Als zentrales Instrument der Kommission soll das Kompetenzzentrum 
weiterhin direkt dem Präsidium rapportieren. Die administrative und örtliche Ansiedlung im 
ewz, welches selber über einen grossen Fahrzeugpark verfügt, ist zweckmässig und stellt si-
cher, dass das Kompetenzzentrum mit den konkreten, aktuellen Fragestellungen vertraut 
bleibt. 
Die Fahrzeugkommission soll (auch) in Zukunft insbesondere folgende Aufgabenbereiche be-
treuen: 
– Fahrzeugpolitik, Definition und Aktualisierung alle vier Jahre mit STRB. 
– Wegleitung (Umsetzungshilfe), laufende Aktualisierung mit Beschluss Fahrzeugkommis-

sion. 
– Fahrzeug-Beschaffungsstrategie, Definition, einschliesslich erforderliche Submissionen. 
– Controlling & Reporting, Erfassung von Stamm- und Betriebsdaten, Auswertungen wie 

z. B. Entwicklung der Fahrzeugflotte, Verbrauch oder Kilometerleistungen/Fahrzeug), pe-
riodische Information des Stadtrats, der Departemente und der Dienstabteilungen, wel-
chen die Umsetzung der Fahrzeugpolitik obliegt.  

– Fahrzeugverwertung, Aufsicht und Stichproben bei der Gebrauchtwarenverwertung. 
Mit der Schaffung der Fahrzeugkommission 2004 galt es vorab, ein durchsetzungsstarkes 
Gremium zu schaffen, mit dessen Unterstützung die verschiedenen Synergiepotenziale im 
städtischen Fahrzeugbereich realisiert werden konnten. Als «Eigner» der grössten Flotte über-
nahm konsequenterweise der Vorsteher des Departements der Industriellen Betriebe den Vor-
sitz der neuen Stadtratskommission. Inzwischen haben sich die Schwergewichte etwas ver-
lagert. Die Zusammenarbeit konnte deutlich verbessert und Synergien genutzt werden. Mit 
Blick auf die technische Entwicklung der Fahrzeuge, die Volumina und die Erfordernisse des 
zunehmend regulierten öffentlichen Submissionsrechts kommt der Fahrzeugbeschaffung 
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heute eine grössere Bedeutung zu. Vor diesem Hintergrund wird eine stadtweite Beschaf-
fungsstrategie zu formulieren sein. Ein externes Gutachten hat zudem aufgezeigt, dass die 
aktuelle Beschaffungspraxis zu überprüfen sei. Heute beschaffen die Dienstabteilungen ihre 
Fahrzeuge auf der Basis von Rahmenverträgen, die das Fahrzeug-Kompetenzzentrum zu-
sammen mit der Fachstelle für die Beschaffungskoordination individuell mit einzelnen Auto-
importfirmen ausgehandelt hat. Aus submissionsrechtlicher Sicht erscheint ein umfassendes, 
offenes Ausschreibungsverfahren für die Rahmenverträge unausweichlich, analog der Sub-
mission der Fahrzeugflotten von Kanton und Bund. Ein solches Verfahren ist aufwendig und 
zeitintensiv. Im Zuge der vom Stadtrat beschlossenen Stärkung der koordinierten Beschaffung 
unter der Verantwortung des Finanzdepartements ist deshalb im Fahrzeugbereich eine noch 
engere Zusammenarbeit zwischen dem Fahrzeug-Kompetenzzentrum und der Beschaffungs-
fachstelle anzustreben. 
Mit der gegenüber der Anfangszeit der Kommission veränderten Situation und den aktuellen 
Herausforderungen ist auch die Leitung und organisatorische Ansiedlung der Fahrzeugkom-
mission zu überprüfen. Die Bedeutung der Thematik und das Erfordernis, die Fahrzeugpolitik 
entsprechend umzusetzen, rechtfertigt die Weiterführung der Stadtratskommission. Indes 
muss die Leitung nicht zwingend durch ein Mitglied des Stadtrats erfolgen. Auch andere bera-
tende Kommissionen des Stadtrats werden durch Kader der Verwaltung geleitet.  
Die Fahrzeugpolitik und die damit verbundenen Themen betreffen zahlreiche Dienstabteilun-
gen. Deren Koordination und Umsetzung kann als Querschnittsaufgabe bezeichnet werden. 
Mit den Themen Beschaffung und Versicherungen sind das Finanzdepartement und insbeson-
dere die Finanzverwaltung überdies stark in die Tätigkeit der Kommission eingebunden und 
werden dies in Zukunft noch verstärkt sein. Aus diesen Überlegungen empfehlen das Depar-
tement der Industriellen Betriebe und das Finanzdepartement eine Überführung der Leitung 
der Fahrzeugkommission in das Finanzdepartement und dort in die Finanzverwaltung. Sowohl 
die Fachstelle für die Beschaffungskoordination als auch das Kompetenzzentrum für Risiko- 
und Versicherungsmanagement sind heute in der Finanzverwaltung angesiedelt. Entspre-
chend ist der Stadtratsbeschluss über die Departementsgliederung und -aufgaben 
(AS 172.110) im Rahmen der nächsten koordinierten Anpassung nachzuführen (Betreuung 
der Fahrzeugkommission neu in der Finanzverwaltung).   
Das Fahrzeug-Kompetenzzentrum wird weiterhin beim Elektrizitätswerk angesiedelt bleiben. 
Die Aufgaben und die Entschädigung werden in einem Leistungsauftrag zwischen der Finanz-
verwaltung und dem Elektrizitätswerk festgehalten. Die Zusammensetzung der Kommission 
mit Vertretungen jener Dienstabteilungen mit den grössten Fahrzeugflotten soll im Wesent-
lichen so belassen werden. Die Wahlen des Präsidiums sowie der Mitglieder der Kommission 
durch den Stadtrat erfolgen mit Beginn der neuen Legislatur. 
Auf den im Einvernehmen mit dem Vorsteher des Departements der Industriellen Betriebe 
gestellten Antrag des Vorstehers des Finanzdepartements beschliesst der Stadtrat: 
1. Die Zuständigkeit und damit die Leitung der beratenden, städtischen Fahrzeugkommis-

sion geht mit Beginn der Legislatur 2018–2022 vom Departement der Industriellen Be-
triebe zum Finanzdepartement (Finanzverwaltung) über.  

2. Das Finanzdepartement wird beauftragt, die organisatorische Neuzuteilung der Fahrzeug-
kommission im Rahmen der nächsten koordinierten Anpassung der Geschäftsordnung 
des Stadtrats (STRB DGA, AS 172.110) anzumelden.  

3. Das Fahrzeug-Kompetenzzentrum der Kommission bleibt beim Elektrizitätswerk angesie-
delt. Dessen Finanzierung erfolgt ab 2019 durch die Finanzverwaltung. Das Departement 
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der Industriellen Betriebe überträgt die entsprechenden Finanzmittel der Finanzverwal-
tung. 

4. Mitteilung an die Stadtpräsidentin, die Vorsteher des Finanzdepartements sowie des De-
partements der Industriellen Betriebe, die übrigen Mitglieder des Stadtrats, die Stadt-
schreiberin, den Rechtskonsulenten, die Departemente und Dienstabteilungen, die Fi-
nanzverwaltung und das Elektrizitätswerk. 

 
Für getreuen Auszug 
die Stadtschreiberin 
 
 
 
 
Dr. Claudia Cuche-Curti 
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